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gung ist es den allgemeinen Gesetzen des Konigs
unterworsen mit Beybehaltung der Localgesetze.
Bitcaya, Navarra und Galicia haben auf
gleiche Art besondre Gesetze. In kirchlichen
Sachen gilt das pabstl. Recht. S. H. C. de
Frankenau sacra Dhemidis Hispanae areana Ha-
nov. 1783. Der Proceß in Spanien ist aus
serst langdaurend und kosthar.

9.
Gerichte. Die Beamten, welche in Spanien die

Gerechtigkeit verwalten, werden von dem Ko
nige ernannt oder bestatigt und sind sehr
zahlreich.

Die Untergerichte in den kleinern Oertern
verwaltet der Alcalde oder Bayle. In den
großern machen der Corregidor oder Alcade Ma
yor und die Regidores den Magistrat aus. Viele
Guterbesitzer haben die Untergerichte. Von ih
nen wird an eilf hohe Gerichtshosfe appellirt;
diese sind: die konigl. Kanzleyen in Valladolid
und Granada, der konigl. Rath in Navarra,
die Audiencias zu Corunna, Sevilla, Oviedo,
Aragon, Valencia, Mallorea Catalunna
und den canarischen Inseln. In America sind
29 Audienzias. Außer den Stadthaltern, die
in diesen Gerichten eigentlich den Vorsitz ha
ben, bestehen sie aus einem Prasidenten oder
Regenten und Beysitzers oder Oydores. Von
ihnen allen gehet die Appellativn an den hohen
Rath von Castilien, außer von dem konigl. Rath
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